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Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen; 

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Betrieb einer Anlage zur  

Lagerung und Behandlung nicht gefährlicher Abfälle auf der Recyclinganlage 

„Eichholz“ in Filderstadt 

 

 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen beantragte die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung für den weiteren Betrieb der bestehenden Anlage zur 

Lagerung und Behandlung nicht gefährlicher Abfälle auf der Recyclinganlage „Eich-

holz“ in Filderstadt. 

 

Für die mit der immissionsschutzschutzrechtlichen Genehmigung mit zu genehmi-

gende dauerhaften Umwandlung einer Waldfläche von 1,2 ha wurde gem. 7 Abs. 2 

Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine standort-

bezogene Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Dabei wurden die maßgebli-

chen Kriterien zu den Merkmalen, des Standorts und der potenziellen Auswirkungen 

des Vorhabens geprüft. 

Die Vorprüfung führte zu dem Ergebnis, dass aufgrund der dauerhaften Waldum-

wandlung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, zu-

mal die betroffene Fläche bereits nicht mehr als Wald besteht und die Waldfunktio-

nen auf den benachbarten Waldflächen weiterhin gewährleistet sind. Eine geson-

derte Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des UVPG war daher nicht durchzufüh-

ren. 

 

Diese Entscheidung ist gem. § 27 UVPG bekanntzugeben. 

 

Diese Entscheidung ist gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 
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